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Auch in Zeiten eines
Beschäftigungsbünd-
nisses gibt es für den
Arbeitgeber die
Möglichkeit, sich
jenseits betriebsbe-
dingter Gründe von
Arbeitnehmern
durch Kündigung 
zu lösen. 

K
ündigungen können
neben den betriebsbe-
dingten Gründen auch
auf sogenannte verhal-
tensbedingte Gründe

und auf personenbedingte
Gründe gestützt werden. Nach
Einschätzung der Rechtsstelle
der Verkehrsgewerkschaft 
GDBA weichen Arbeitgeber im-
mer wieder auf diese Gründe
aus, um damit die Regelungen
des Beschäftigungsbündnisses
unterlaufen zu können.

Immer wieder kommt es vor,
dass von Kündigung  betroffene
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer „Widersprüche“, wahl-
weise gegenüber dem Betriebs-
rat oder dem kündigenden Ar-
beitgeber selbst formulieren. Ei-
ne erhebliche Anzahl von
Gekündigten ist der Auffassung,
dass mit diesem „Widerspruch“
ihre Rechte im Hinblick auf die
der Kündigung gewahrt seien. 

Ein Irrtum, der ganz fatale Fol-
gen haben kann: Einzig taugli-
ches Mittel, um gegen Kündi-
gungen vorgehen zu können, ist
nämlich die fristgerechte Erhe-
bung der Kündigungsschutzkla-
ge beim örtlich zuständigen Ar-
beitsgericht. Den „Wider-
spruch“, gegenüber wem auch
immer, kennt das aktuelle Kün-
digungsrecht nicht, ein solcher
„Widerspruch“ hat deshalb
auch keine aufschiebende oder
gar kündigungsvernichtende
Wirkung.

Die vom Arbeitgeber ausge-
sprochene Kündigung muss
grundsätzlich in jedem Falle

drei Wochen nach ihrem Zu-
gang beim Arbeitnehmer vor
dem Arbeitsgericht angegriffen
werden. Geschieht dies nicht,
so gilt nach dem Ablauf von drei
Wochen die Kündigung als ma-
teriell rechtmäßig und ist im
Grundsatz auch nicht mehr an-
greifbar. Die Drei-Wochen-Frist
des Kündigungsschutzrechts gilt
nach neuerer Gesetzeslage für
alle Kündigungen und für alle
Kündigungssachverhalte. Aus-
genommen hiervon ist aus-
schließlich die nicht schriftlich
erklärte Kündigung: Diese Kün-
digung ist formnichtig und muss
im Grunde überhaupt nicht an-
gegriffen werden, sie entfaltet
nämlich keine Rechtswirkun-
gen. 

Entscheidend für die genannte
Frist von drei Wochen für die Er-
hebung der Kündigungsschutz-
klage vor dem Arbeitsgericht ist
der Zugang der Kündigung beim
Arbeitnehmer. Zugang bedeutet
allerdings nicht, dass der Ar-
beitnehmer tatsächlich die Kün-
digung in Händen haben muss
oder gar von ihr Kenntnis ge-
nommen haben muss. Ausrei-
chend ist es, dass er hierzu die
Möglichkeit hatte. 

Wird ein Kündigungsschreiben
in eine Posteinwurfeinrichtung
des Arbeitnehmers eingewor-
fen, so ist sie jedenfalls dann zu-
gegangen, wenn mit dem Öff-
nen des Briefkastens durch den
Arbeitnehmer üblicherweise
gerechnet werden kann. Übli-
cherweise heißt hier: Zeitpunkt
der allgemeinen Postzustellung.
Wird eine Kündigungserklärung
also um 22.00 Uhr in den Brief-
kasten des Arbeitnehmers ein-
geworfen, so geht diese Kündi-
gungserklärung regelmäßig erst
am nächsten Vormittag dem Ar-
beitnehmer zu – erst dieses Da-
tum setzt den Fristlauf von drei
Wochen in Gang. 

Zur Fristberechnung ist allge-
mein zu sagen, dass die Kündi-
gungsschutzklage spätestens an
dem Tag beim Arbeitsgericht an-

hängig gemacht werden muss,
der in seiner Benennung dem
Zugangstag der Kündigungser-
klärung entspricht und drei Wo-
chen später liegt.

Die Kündigungsschutzklage
kann schriftlich durch Klage-
schrift beim Arbeitsgericht ein-
gereicht werden. Es gibt aber
auch die Möglichkeit, die Klage
zu Protokoll der Geschäftsstelle
des Arbeitsgerichts zu erklären.
Dies kann der Arbeitnehmer –
insbesondere bei drohender
Fristversäumnis – selbst tun. Der
Urkundsbeamte beim Arbeits-
gericht wird dann bei den For-
mulierungen gegebenenfalls so-
weit zu helfen haben, dass die
Erhebung der Kündigungs-
schutzklage nicht bereits aus
formellen Gründen scheitert.

Eine Art Wiedereinsetzung in
vorigen Stand kennt das Recht
der Erhebung der Kündigungs-
schutzklage nur in engsten Aus-
nahmefällen: Ist die Frist vom
Arbeitnehmer versäumt wor-
den, so kann dieser zwar noch
die nachträgliche Zulassung der
Kündigungsschutzklage beim
Arbeitsgericht beantragen. Er
muss hierfür aber sehr genau
darlegen und beweisen können,
dass er völlig unverschuldet
die Frist zur Erhebung der
Kündigungs-
schutzklage ver-
säumt hat und dass
er außerdem nach Be-
seitigung des Hinder-
nisses zur Einreichung
der Klage sowohl den
nachträglichen
Zulassungs-
antrag so-
wie die
Kündi-
gungs-

schutzklage selbst unverzüglich
betrieben hat. 

Dies sind in der Praxis außeror-
dentlich hohe Voraussetzun-
gen: In einem vom Bundesar-
beitsgericht entschiedenen Fall
hatte ein Arbeitnehmer, der sei-
nen Urlaub im fernöstlichen
Ausland verbrachte, sich dort
eine schwere Infektionskrank-
heit zugezogen. Auf Grund die-
ser Infektionskrankheit lag er
mehrere Wochen mehr oder
weniger bewusstlos vor Ort in
komatösem Zustand. In dieser
Zeit wurde ihm zu Hause in sei-
nem Briefkasten zunächst eine
Abmahnung wegen unent-
schuldigten Fernbleibens von
der Arbeit zugestellt, ansch-
ließend dann die Kündigung
wegen „Arbeitsverweigerung“. 

Wohlgemerkt: Abmahnung und
Kündigungserklärung sind dem
betroffenen Arbeitnehmer zu-
gegangen, weil er auf Grund der
Postempfangseinrichtung theo-
retisch die Möglichkeit gehabt
hätte, von der Abmahnung 
und der Kündigungserklärung
Kenntnis zu nehmen. Ausrei-
chend ist in sofern die Sicht des
Arbeitgebers. Die Frist zur Er-

hebung der Kündigungs-
schutzklage (die ge-
nannten drei Wochen)
verstrich, ohne dass
der erkrankte Arbeit-

nehmer die Möglich-
keit gehabt hätte, hierge-

gen Kündigungsschutzkla-
ge zu erheben. 

Als er sich – nur halbwegs
genesen – in ein
deutsches Kran-
kenhaus trans-
portieren ließ
und er auf dem
deutschen
Flughafen
von seiner
Freundin

über
die

zugegange-
ne Kündigung informiert wur-
de, unterließ er es, Maßnahmen
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zur Erhebung der Kündigungs-
schutzklage zu ergreifen. Dies
tat er erst Wochen später nach
vollständiger Genesung. 

Das Bundesarbeitsgericht hat zu
diesem Fall ausgeführt, dass die
Fristversäumnis nicht mehr un-
entschuldigt sei: dem Arbeit-
nehmer habe zugemutet wer-
den können, seine Freundin da-
mit zu beauftragen einen Anwalt
zu suchen, damit dieser die
Kündigungssache betreiben
könne. An diesem Beispiel wird
deutlich, dass die „Wiederein-
setzung in vorigen Stand“ nur
unter sehr engen Voraussetzun-
gen möglich sein kann.

Kündigungssachverhalte sind
klassische Angelegenheiten für
den Solidarrechtsschutz der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA. Bei
Erhalt einer Kündigung sollte so-
fort über den Bezirk die Rechts-
stelle verständigt werden. Re-
gelmäßig wird bei Kündigungs-
sachverhalten Rechtsschutz ge-
währt, für dessen konkrete Um-
setzung werden regelmäßig die
Dienstleistungszentren des dbb
beauftragt. Dort sitzen sehr ver-
sierte Volljuristen, die sich prak-
tisch ausschließlich mit solchen
Sachverhalten beschäftigen und
deshalb durch eine sehr hohe
fachliche Expertise ausgewie-
sen sind. 

Bedauerlicherweise ist festzu-
stellen, dass Kolleginnen und
Kollegen manchmal nur äußerst
kurzfristig den Rat und die Hil-
fe ihrer Gewerkschaft nachfra-
gen – dies kann natürlich zu
Fristproblemen führen! Deshalb
ist es unbedingt erforderlich,
sich bei Erhalt der Kündigung
sofort mit dem zuständigen Be-
zirk in Verbindung zu setzen,
damit Fristprobleme auch im
Ansatz nicht entstehen können. 

Nach den Regelungen der
Rechtsschutzordnung ist die
freie Anwaltswahl in klassischen
arbeitsrechtlichen Angelegen-
heiten wie denen des Kündi-
gungsschutzes ausgeschlossen,
der Rechtsschutz ist über die
Dienstleistungszentren abzu-
wickeln. 

Übrigens ist in diesem Zusam-
menhang darauf hinzuweisen,

dass auch die nachträgliche
Rechtsschutzgewährung nach
der Rechtsschutzordnung nicht
zulässig ist. Es ist deshalb drin-
gend darauf hinzuweisen, dass
betroffene Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sich in ihrem
eigenen Interesse kurzfristig mit
der Verkehrsgewerkschaft 
GDBA in Verbindung setzen,
damit der Arbeitgeberseite die
Durchsetzung von Kündigun-
gen möglichst schwer bzw. un-
möglich gemacht wird. Wichtig
ist dabei natürlich, dass die Be-
zirke bei Beantragung des
Rechtsschutzes vollumfassend
über den Kündigungssachver-
halt informiert werden. 

Notwendig ist in diesem Zu-
sammenhang natürlich neben
der Hereingabe des ordnungs-
gemäßen Rechtsschutzantrags
(dieser wird auf telefonische An-
frage hin sofort übersandt) die
Hereingabe der Kündigungser-
klärung, eventueller Abmah-
nungen sowie des Arbeitsvertra-
ges in Kopie. Des weiteren, so-
weit es möglich ist, muss eine
Schilderung des Gesamtzusam-
menhangs der Kündigung (Hin-
tergrundinformationen, Stel-
lungnahme des Betriebsrats
etc.). beigefügt werden. Rechts-
schutzanträge mit Kündigungs-
hintergrund werden der Rechts-
stelle sofort vorgelegt und von
dieser auch sofort entschieden,
so dass durch das Verfahren der
Rechtsschutzgewährung regel-
mäßig nur sehr wenig Zeit „ver-
braucht“ wird. 

Allerdings gilt nach der Rechts-
schutzordnung auch Folgendes:
Bis zur Übernahme der Sache
(regelmäßig durch die Volljuris-
ten in den dbb-Rechtsschutz-
zentren) ist jedes Mitglied zur
Fristwahrung und Fristüberwa-
chung selbst verpflichtet. Wenn
der Rechtsschutzantrag erst un-
mittelbar vor Fristablauf gestellt
wird, ist der betroffenen Kolle-
gin oder dem betroffenen Kolle-
gen unbedingt zu raten, persön-
lich beim Arbeitsgericht vorstel-
lig zu werden und die Kündi-
gungsschutzklage zunächst nur
zur Fristwahrung zu Protokoll
des Urkundsbeamten zu er-
klären. 


